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AUFZEICHNUNG ZUM DATENSCHUTZ

Dies ist eine allgemeine Datenschutzerklärung für die Verarbeitung personenbezogener
Daten im Zusammenhang mit der Verwaltung von Vergabeverfahren für
Ausschreibungen, Finanzhilfen und der Auswahl von Sachverständigen sowie der
Verwaltung der Ausführung von Verträgen (für Ausschreibungen und Sachverständige)
und von (Finanzhilfe-) Vereinbarungen.

Verarbeitungsvorgänge: Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit
der Verwaltung von Vergabeverfahren für Ausschreibungen, Finanzhilfen und der Auswahl
von Sachverständigen sowie der Verwaltung der Ausführung von Verträgen (für
Ausschreibungen und Sachverständige) und von (Finanzhilfe-) Vereinbarungen.

Verantwortlicher: Das Europäische Parlament, insbesondere die in der Bekanntmachung im
Amtsblatt, der Aufforderung zur Teilnahme oder der Aufforderung zur Angebotsabgabe im
Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren, dem Auftrag oder der Vereinbarung genannte
Stelle.
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1. Einleitung

Das Europäische Parlament ist verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen und
Ihre Privatsphäre zu achten. Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß der Verordnung
(EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union und zum freien Datenverkehr
verarbeitet.

In dieser Erklärung zum Datenschutz wird erläutert, warum Ihre personenbezogenen Daten
verarbeitet werden, wie das Europäische Parlament sämtliche bereitgestellten
personenbezogenen Daten erhebt, behandelt und ihren Schutz gewährleistet, wie die
personenbezogenen Daten verwendet werden und welche Rechte Sie in Bezug auf Ihre
personenbezogenen Daten haben. Außerdem werden die Kontaktangaben des zuständigen
Verantwortlichen, bei dem Sie Ihre Rechte ausüben können, des Datenschutzbeauftragten
und des Europäischen Datenschutzbeauftragten aufgeführt.

Diese Datenschutzerklärung betrifft die Verarbeitung personenbezogener Daten im
Zusammenhang mit der Verwaltung von Vergabeverfahren für Ausschreibungen, Finanzhilfen
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und der Auswahl von Sachverständigen sowie der Verwaltung der Ausführung von Verträgen
(für Ausschreibungen und Sachverständige) und von (Finanzhilfe-) Vereinbarungen.

2. Zweck des Verarbeitungsvorgangs

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Europäische Parlament ist für die
Verwaltung von Vergabeverfahren (Auftragsvergabe, Finanzhilfen, Sachverständige) sowie
für die Verwaltung der Ausführung von Verträgen (Auftragsvergabe, Sachverständige) und der
Umsetzung von Vereinbarungen (Finanzhilfen), die im Rahmen der Verfahren geschlossen
wurden, erforderlich. Für diese Datenverarbeitungsvorgänge ist das Europäische Parlament
als Verantwortlicher für die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten zuständig.

Die betroffene Person ist im Sinne von Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe e der Verordnung
(EU) 2018/1725 verpflichtet, personenbezogene Daten bereitzustellen, um an dem
gewünschten Verfahren teilnehmen zu können.

Unter keinen Umständen werden Ihre personenbezogenen Daten für eine automatisierte
Entscheidungsfindung oder ein Profiling verwendet.

Wenn Sie eine externe betroffene Person sind und das Parlament von Ihnen Informationen im
Zusammenhang mit einem Vergabeverfahren, einem Vertrag oder einer Vereinbarung erhält
(Bewerbungsunterlagen, Mitteilungen usw.), können die Dienststellen des Parlaments
personenbezogene Daten zum Zwecke der Verwaltung des Verfahrens, des Vertrags oder der
Vereinbarung erfassen und verarbeiten.

Wenn Sie eine interne betroffene Person sind, können die Dienststellen des Parlaments
personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der IT-Tools eSubmission
des Organs erheben und verarbeiten, die für die Verwaltung von Vergabeverfahren, die
Ausführung von Verträgen (öffentliche Aufträge, Sachverständige) und die Umsetzung von
Vereinbarungen (Finanzhilfen) verwendet werden.

3. Auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet?

Die Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten im Rahmen der öffentlichen
Auftragsvergabe, der Vergabe von Finanzhilfen und der Auswahl von Sachverständigen sowie
der Verwaltung der Ausführung von Verträgen und der Durchführung von Vereinbarungen sind
gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) 2018/1725 erforderlich
und rechtmäßig:

 Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem
Organ oder der Einrichtung der Union übertragen wurde;

 die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der
Verantwortliche unterliegt;

 die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die
betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.
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Rechtsgrundlage für die Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten ist die
Haushaltsordnung1, insbesondere:

 Artikel 33 und 36 über die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und
der Leistungsorientierung,

 Artikel 160 bis 179 für Vergabeverfahren,
 Artikel 180 bis 200 für Finanzhilfeanträge,
 Artikel 237 bis 238 für die Auswahl der Sachverständigen.

4. Welche personenbezogenen Daten werden erhoben und verarbeitet?

Externe betroffene Personen stellen personenbezogene Daten zur Verfügung, wenn sie
 an einem Vergabeverfahren betreffend eine Auftragsvergabe, eine Finanzhilfe oder

die Auswahl von Sachverständigen teilnehmen; und
 einen Vertrag (Auftragsvergabe, Sachverständiger) ausführen oder eine

Vereinbarung (Finanzhilfe) umsetzen, der/die an sie vergeben wurde.
Interne betroffene Personen stellen personenbezogene Daten zur Verfügung, wenn sie

 ein Vergabeverfahren über eine Auftragsvergabe, eine Finanzhilfe oder die Auswahl
von Sachverständigen verwalten;

 die Ausführung von Verträgen (für Ausschreibungen und Sachverständige) und von
(Finanzhilfe-) Vereinbarungen verwalten.

 zur Entwicklung, zur Wartung und zum Einsatz von IT-Systemen eSubmission des
Organs beitragen, die den oben genannten Zweck als Teil der Geschäftsabläufe
unterstützen; und

 die eProcurement-IT-Tools des Organs nutzen, um ein Vergabeverfahren oder einen
Vertrag auszuführen oder um einen Kontroll-, Prüfungs- oder Inspektionsauftrag nach
dem Recht der Europäischen Union zu erfüllen.

Kategorien personenbezogener Daten

Je nachdem, ob die betroffene Person außerhalb des Parlaments tätig ist oder intern arbeitet,
können die verarbeiteten Daten variieren. Dazu gehören insbesondere:

Externe betroffene Person:

 Identifizierungsdaten: Name, Vorname, Personalausweis-/Reisepassnummer, IP-
Adresse; Funktion;

 Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, geschäftliche Telefonnummer, Mobiltelefonnummer,
Faxnummer, Postanschrift, Firmenname und Abteilung, Land des Wohnsitzes,
Internetadresse);

 Bescheinigungen über gezahlte Sozialversicherungsbeiträge und Steuern, Auszug
aus den Gerichtsakten;

 Finanzdaten: Bankdaten (IBAN und BIC-Code), Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer;

 Informationen für die Bewertung von Auswahlkriterien oder Eignungskriterien:
Fachwissen, technische Fähigkeiten und Sprachen, Bildungshintergrund,
Berufserfahrung einschließlich Details zu aktuellen und früheren Beschäftigungen;

 ehrenwörtliche Erklärung oder gleichwertige Erklärung in Bezug auf Ausschluss-,
Auswahl- und/oder Zulassungskriterien; und

1 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union (ABl. L 193
vom 30.7.2018, S. 1).
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 systembezogene Daten: Authentifizierungsdienst der Europäischen Kommission (EU
Login), Login-Name und Passwort (nur in EU Login gespeichert),
Sicherheitsdaten/Protokolldateien (Prüfpfade).

Interne betroffene Person:

 Identifizierungsdaten: Name, Vorname, E-Mail-Adresse, IP-Adresse;
 Organisatorische Daten: Organisation, Direktion, Referat, usw.;
 verfahrensbezogene Daten; Auftraggeber;
 Aufgaben und Rolle; und
 systembezogene Daten: Authentifizierungsdienst der Europäischen Kommission (EU

Login), Login-Name und Passwort (nur in EU Login gespeichert),
Sicherheitsdaten/Protokolldateien (Prüfpfade

5. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Ihre personenbezogenen Daten werden für einen Zeitraum von fünf Jahren gespeichert,
gerechnet ab dem Zeitpunkt, zu dem das Europäische Parlament die Entlastung für das
Haushaltsjahr erteilt, auf das sich die jeweiligen Belege beziehen. Nach Ablauf dieser
Speicherfrist werden die personenbezogenen Daten gelöscht. Die personenbezogenen Daten
können für statistische Zwecke verwendet werden. In diesem Fall werden sie vollständig
anonymisiert.

Ungeachtet der vorstehend genannten Speicherfrist sei auf Folgendes hingewiesen:
 Im Rahmen der allgemeinen Verfahren des Europäischen Parlaments für die

Verwaltung von Dokumenten kann ein Dossier des Parlaments, das sich auf ein
Vergabeverfahren, einen Auftrag oder eine Vereinbarung bezieht und Daten enthält,
am Ende der Speicherfrist ausgewählt oder stichprobenartig überprüft werden, sodass
einige Daten im Historischen Archiv des Parlaments aufbewahrt werden können;

 Eine Vorratsspeicherung von Daten kann vorübergehend verlängert werden, wenn
eine Überwachungs-, Prüfungs- oder Inspektionsaufgabe in Anwendung des Rechts
der Europäischen Union im Gange ist (z. B. interne Prüfungen, das Fachgremium für
finanzielle Unregelmäßigkeiten gemäß Artikel 93 der Haushaltsordnung, das Gremium
für Ausschlüsse gemäß Artikel 143 der Haushaltsordnung, das Europäische Amt für
Betrugsbekämpfung – OLAF) und

 Jede Tätigkeit, die von betroffenen Personen unter ihrem EU-Login in den IT-
Systemen eSubmission des Organs durchgeführt wird, wird ohne eine festgelegte
Speicherfrist aufgezeichnet, um Abfragen zu finanziellen, vertraglichen und
buchhalterischen Angelegenheiten sowie zu Zwecken des Prüfpfads zu ermöglichen.

6. Wie schützen und sichern wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wenn die Daten in elektronischer Form vorliegen, werden sie auf den Servern des
Europäischen Parlaments gespeichert. Durch Sicherheitsanforderungen wird dafür gesorgt,
dass es nur benannten Personen möglich ist, auf die Daten zuzugreifen, die zum Zweck der
Durchführung der Verarbeitungsvorgänge aufbewahrt werden.

Wenn die Daten in Papierform aufbewahrt werden, werden sie in den Räumlichkeiten der
zuständigen Dienststellen des Europäischen Parlaments gespeichert. Der Zugang zu und
innerhalb der Räumlichkeiten wird kontrolliert.
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7. Wer hat Zugang zu Ihren Daten und wem werden sie offengelegt?

Zu den oben genannten Zwecken erhalten folgende Personen Zugang zu Ihren
personenbezogenen Daten, unbeschadet der Möglichkeit, dass diese Daten an die Stellen
übermittelt werden, die im Einklang mit dem Unionsrecht mit einer Überwachungs- oder
Inspektionsaufgabe betraut sind:

 die Bediensteten des Parlaments und im Falle interinstitutioneller Verfahren auch die
Bediensteten anderer beteiligter Organe, Einrichtungen und sonstiger Stellen sowie
externe Sachverständige und Auftragnehmer, die im Auftrag des Parlaments zu
folgenden Zwecken arbeiten:

1) Vergabeverfahren für einen öffentlichen Auftrag, eine Finanzhilfe oder die
Auswahl von Sachverständigen verwalten;

2) die Durchführung von (Beschaffungs- und Gutachter-) Aufträgen verwalten und
Finanzhilfevereinbarungen umsetzen;

3) den Einsatz der IT-Systeme eSubmission des Organs entwickeln, warten und
unterstützen.

 bei Aufträgen, die im Rahmen eines Vergabeverfahrens vergeben werden, die
Bediensteten des Parlaments, die den Auftrag oder die Informationen (mit Ausnahme
der personenbezogenen Daten) im Zusammenhang mit dem Auftrag ausschließlich für
künftige Vergabeverfahren nutzen können;

 Stellen, die mit einem Kontroll-, Prüfungs- oder Inspektionsauftrag in Anwendung des
Unionsrechts betraut sind;

 Mitglieder der Öffentlichkeit, die Daten von Auftragnehmern oder Begünstigten
erhalten, die gemäß der Haushaltsordnung, insbesondere gemäß Artikel 38 Absatz 2
und Artikel 163, veröffentlicht werden. Die Daten werden auf der betreffenden Website
des Europäischen Parlaments veröffentlicht. Weitere Informationen über die
Bereitstellung dieses Registers finden Sie im Eintrag im Register des
Datenschutzbeauftragten.

Im Zuge einer internen Finanzkontrolle können die Empfänger der personenbezogenen Daten
diese Daten mit allen Informationen abgleichen, die in öffentlichen Quellen (auch in den
sozialen Medien) verfügbar sind.

8. Welche Rechte haben Sie, und wie können Sie diese Rechte wahrnehmen?

Als „betroffene Person“ haben Sie nach Kapitel III (Artikel 14 bis 25) der Verordnung
(EU) 2018/1725 bestimmte Rechte, insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung oder
Löschung Sie betreffender personenbezogener Daten sowie das Recht auf Einschränkung
der Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten.

Sie haben das Recht, gegen die rechtmäßige Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
Widerspruch einzulegen.

Es wird besonders auf die Folgen eines Antrags auf Löschung hingewiesen, da dies zu einer
Änderung der Ausschreibungsbedingungen und zu einer Ablehnung gemäß den Artikeln 151
und 141 der Haushaltsordnung führen kann.

Sie können Ihre Rechte ausüben, indem Sie sich an den Verantwortlichen oder im Fall eines
Konflikts an den Datenschutzbeauftragten wenden. Bei Bedarf können Sie sich außerdem an
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den Europäischen Datenschutzbeauftragten wenden. Deren Kontaktinformationen finden Sie
in der Rubrik 9 weiter unten.

9. Kontaktstelle

– Verantwortlicher:

Wenn Sie Ihre Rechte gemäß der Verordnung (EU) 2018/1725 ausüben möchten, oder wenn
Sie Anmerkungen, Fragen oder Bedenken haben oder wenn Sie hinsichtlich der Erfassung
und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten Beschwerde einlegen möchten, können Sie
sich an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden, indem Sie die
Kontaktinformationen heranziehen, die z. B. in einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europäischen Union, einer Aufforderung zur Teilnahme oder einer Aufforderung zur
Angebotsabgabe im Rahmen des Vergabeverfahrens, des Auftrags oder der Vereinbarung
genannt sind, und indem Sie Ihr Anliegen ausdrücklich angeben.

– Datenschutzbeauftragter des Europäischen Parlaments

Bei Fragen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten können sich die betroffenen
Personen an den Verantwortlichen wenden. Sie können sich auch an den
Datenschutzbeauftragten des Europäischen Parlaments wenden, wenn es um Fragen im
Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß der
Verordnung (EU) 2018/1725 geht. Parlement européen, KAD 06A001, Plateau du Kirchberg,
L-2929 Luxemburg, LUXEMBOURG, Tel. +352 4300-23595, E-Mail: data-
protection@ep.europa.eu.

– Der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB)
Sie haben das Recht, sich per E-Mail (edps@edps.europa.eu) an den Europäischen
Datenschutzbeauftragten zu wenden, d. h. bei ihm Beschwerde einzureichen, wenn Sie der
Auffassung sind, dass Ihre Rechte aus der Verordnung (EU) 2018/1725 aufgrund der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den Verantwortlichen verletzt wurden:
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 228-
31900, E-Mail: edps@edps.europa.eu.


